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1 Erläuterung der Planung 

1.1 Anlass und Ziel der Planung 

Die Entwicklung der Gemeinde Dornstadt schreitet voran und greift zunehmend auf die 

östliche Seite der Bundesstraße B10 über. Der größte Gemeindeentwicklungsbereich der 

nächsten Jahre stellt das Areal der „Dornstadter Höfe“ am Bodeschwinghweg dar. Die bisher 

als Betreuungs- und Pflegezentrum genutzte Fläche soll als Wohnquartier entwickelt werden 

und zukünftig bis zu 2.000 Menschen Wohnraum bieten. Ein weiterer 

Entwicklungsschwerpunkt stellt die Gewerbeflächenentwicklung „Himmelweiler“ dar, die 

ebenfalls östlich der B10 verortet ist. Hier entstehen in unmittelbarer Nähe zum Ulmer 

Containerterminal „DUSS Ulm“ der Deutschen Umschlagsgesellschaft Schiene Straße 

attraktive Gewerbeflächen mit optimaler Anbindung an das Schienennetz, die BAB 8 und die 

B10. 

Die Bundesstraße B10 verläuft östlich des Kernortes Dornstadt und stellt bisher auf Grund 

ihrer 6 Fahrspuren mit rund 45 m Breite eine Zäsur für die Gemeindeentwicklung dar. Die 

Querung der Bundesstraße ist für Fußgänger und Radfahrer bisher ausschließlich mittels 

eines einseitigen Fußwegs entlang der stark befahrenen Lange Straße und über eine schmale 

unattraktive Unterführung auf Höhe der Alte Poststraße möglich. 

Primäres Ziel der vorliegenden Planung ist es deshalb, im Zusammenhang mit der 

Gemeindeentwicklung in östlicher Richtung, eine neue zentrale und attraktive Geh- und 

Radwegeverbindung über die B10 zwischen dem Ortsteil Dornstadt und den 

Entwicklungsflächen östlich der Bundesstraße zu schaffen. Geplant ist eine Geh- und 

Radwegebrücke mit flachgeneigten Rampen, die über zwei neu geschaffene begrünte 

Aufschüttungen und ergänzende Treppenanlagen auf beiden Seiten die B10 überwindet. Die 

Zielformulierung einer solchen Querung bzw. Anbindung wurde bereits 1998 im Rahmen des 

Gemeindeentwicklungskonzeptes formuliert.  

Neben der Geh- und Radwegequerung verfolgt die Planung weitere städtebauliche Ziele. So 

soll im Plangebiet im Sinne der angestrebten Mobilitätswende ein neuer „Mobilitätshub“ 

entstehen. Dieser umfasst eine neue zentrale Umsteigestelle für regionale Buslinien und 

Fernbusse, um die Anbindung Dornstadts an den ÖPNV zu stärken. Damit einhergehend sind 

in unmittelbarer Nähe zur B10 Parkierungsflächen für Park&Ride sowie Kiss&Ride 

vorgesehen, welche die Vernetzung zwischen motorisiertem Individualverkehr und dem 

Öffentlichen Nahverkehr fördern sollen. 

Darüber hinaus sieht die Planung eine Neuordnung der Gewerbeflächen entlang der B10 vor, 

um den bestehenden Betrieben eine planungsrechtlich gesicherte Weiterentwicklung zu 

ermöglichen und ihre verkehrliche Anbindung neu zu organisieren. Die bestehenden 

Gewerbebetriebe in Form von Tankstellen, Hotelbetrieb und Schnellrestaurant stehen 

teilweise leer oder sind sanierungsbedürftig. 

In diesem Zusammenhang soll die Planung zudem die verkehrliche Situation im Bereich der 

B10, die gegenwärtig auf Grund zahlreicher Zu- und Abfahrten zu den gewerblichen 

Nutzungen sehr unübersichtlich ist, im Sinne der Verkehrssicherheit verbessern. Vor allem auf 

der östlichen Seite werden mit der neu organisierten zentralen Ein- und Ausfahrtssituation 

zum einen die Gewerbe- und Verkehrsflächen des Plangebietes und zum anderen der 
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Bodelschwinghweg als Zufahrtsstraße für die „Dornstadter Höfe“ besser an die Bundesstraße 

B10 angebunden. 

Das Plangebiet ist planungsrechtlich nicht mittels eines Bebauungsplans gesichert. Im 

Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Dornstadt ist das Plangebiet als 

gemischte Baufläche und teilweise als Grünfläche ausgewiesen. Zur planungsrechtlichen 

Sicherung des Vorhabens ist daher im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB ein Bebauungsplan 

erforderlich.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat eine Gesamtfläche von 3,1 ha, wobei die 

zulässige Grundfläche der beiden Gewerbegebietsflächen mit rund 6.500 m² weit unter den im 

§ 13a BauGB vorgegebenen 20.000 m² liegen. Die Weiterentwicklung des Plangebietes stellt 

eine Maßnahme der Innenentwicklung dar. Der Bebauungsplan kann daher gemäß § 13a 

BauGB im beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt 

werden. Geplant ist die Ausweisung von öffentlichen Grünflächen, öffentlichen 

Verkehrsflächen in Form von Straßenverkehrsflächen und Flächen für Geh- und Radwege 

sowie eines Gewerbegebietes gemäß § 8 BauNVO. 

 

1.2 Angaben zum Bestand 

Das Plangebiet liegt östlich des Kernortes Dornstadt und wird gequert durch die Bundesstraße 

B10. Die Nutzungen innerhalb des Plangebietes sind allesamt gewerblich geprägt und setzen 

sich zusammen aus einer Tankstelle und einem Schnellrestaurant auf der westlichen Seite der 

B10 sowie einem seit mehreren Jahren leerstehenden Hotel mit angrenzenden 

Nebengebäuden und einer stillgelegten und zwischenzeitlich vom Zoll genutzten Tankstelle 

auf der östlichen Seite der Bundesstraße. Die Fläche des Plangebietes ist beinahe vollständig 

versiegelt, nur kleinteilige Flächen für Verkehrsgrün mit Gehölzstrukturen gliedern die 

Verkehrs- und Parkierungsflächen. Alle Nutzungen verfügen über eigene Zu- und Ausfahrten 

die direkt in die beiden seitlichen Ausleitungsspuren der Bundesstraße B10 münden.  

Innerhalb des Plangebietes ist eine Unterführung vorhanden, welche die B10 quert. Die 

Unterführung ist jedoch aufgrund ihrer begrenzten Breite von rund 2,50 m, ihrem baulichen 

Zustand und der rechtwinkligen, uneinsehbaren Zugangssituation unattraktiv und vor allem für 

den Radverkehr gefährlich. 

Rund 550 m östlich des Plangebietes liegt das bisher als Betreuungs- und Pflegezentrum 

genutzte Areal der Dornstadter Höfe, das von der Gemeinde Dornstadt erworben und 

zukünftig als Wohnquartier für bis zu 2.000 Bewohner entwickelt werden soll. 

 

1.3 Geltungsbereich 

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 3,1 ha. Es umfasst die Flurstücke Nr. 1333, 1333/2 

und Teilbereiche die Flurstücke Nr. 608/16 (Bundesstraße B10), 1268, 1280, 1290,1290/2.  
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2.  Bebauungsplanverfahren 

Die im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans verfolgten Planungen stellen Maßnahmen der 

Innenentwicklung zur Wiedernutzbarmachung, zur Nachverdichtung und zur Renaturierung 

bereits entwickelter Flächen dar. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat eine 

Gesamtfläche von 3,1 ha, wobei der Großteil des Plangebietes als Öffentliche Verkehrs- und 

Grünfläche entwickelt wird. Die maximal zulässige Grundfläche der beiden 

Gewerbegebietsflächen liegt mit rund 6.500 m² weit unter den im § 13a BauGB vorgegebenen 

20.000 m².  

Nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen wird der Bebauungsplan deshalb im 

beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB 

aufgestellt. Damit gelten für die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans die 

Regelungen für das beschleunigte Verfahren nach § 13a (2) BauGB und somit auch die 

Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 (2) Nr. 1 BauGB entsprechend.  

Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 

Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe über verfügbare umweltbezogene 

Informationen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, von der zusammenfassenden Erklärung nach 

§ 10 Abs. 4 BauGB sowie von der Überwachung der Umweltauswirkungen (Monitoring) nach 

§ 4c BauGB abgesehen. Die Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB ist nicht anzuwenden.  

Die Anwendungsvoraussetzungen für das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB liegen 

vor, da der Bebauungsplan der Wiedernutzbarmachung von Flächen und anderer 

Maßnahmen der Innenentwicklung dient und:  

- weniger als 20.000 m² anrechenbare Grundfläche festgesetzt werden. 

- keine Zulässigkeit begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. 

- keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB 

genannten Schutzgüter bestehen. 

Unberührt bleibt, dass bei der Abwägung die Belange des Umweltschutzes, einschließlich 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen sind (§ 1 (6) Nr. 7 BauGB). 

 

3.  Rahmengebende Planungen und bestehendes Planungsrecht 

3.1 Darstellung des Regionalplans 

Der Regionalplan Donau-Iller befindet sich derzeit in der Fortschreibung, das erste 

Beteiligungsverfahren fand vom 14.10.2019 - 17.01.2020 statt. 

Dornstadt liegt gemäß Raumstrukturkarte des Regionalplans direkt nördlich angrenzend zum 

Doppel-/Oberzentrum Ulm/Neu-Ulm in dessen Verdichtungsraum. Die B 10, die Dornstadt 

durchschneidet, verbindet die Oberzentren Ulm/Neu-Ulm über Geislingen und Göppingen bis 

nach Stuttgart und markiert damit eine überregionale Verbindungsachse. Zusätzlich verläuft 

auf dieser Verbindungsachse die ehemalige ICE-Bahntrasse von Ulm nach Stuttgart. 
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Die überdurchschnittliche Verkehrsanbindung, insbesondere was den Individualverkehr 

anbelangt, macht Dornstadt zu einer stark wachsenden Gemeinde mit hohem 

Entwicklungspotential. 

Gemäß Regionalplan soll Wohnbau- und Gewerbeentwicklung vornehmlich in 

Verdichtungsräumen und entlang der Entwicklungsachsen stattfinden. 

 

Quelle: Entwurf Regionalplan Donau-Iller, Raumstrukturkarte 

 

Die Autobahn BAB 8 verläuft auf dem Gemeindegebiet südlich von Dornstadt von West nach 

Ost.  

Die neue ICE Trasse für Stuttgart 21 über den Flughafen Stuttgart durchquert das 

Gemeindegebiet von Ulm kommend im Süden der Dornstadter Gemarkung parallel zur BAB 8. 

Innerhalb des Gemeindegebietes gibt es jedoch keinen Bahnhalt. 

Gemäß Raumnutzungskarte des Regionalplans gibt es im Geltungsbereich des B-Plans und in 

dessen Umfeld keine Vorgaben oder Einschränkungen. 
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Quelle: Entwurf Regionalplan Donau-Iller, Raumnutzungskarte 

 

Der vorliegende Bebauungsplan dient dem Zweck, die verkehrliche Anbindung des Ortskerns 

Dornstadt nach Osten hin zu verbessern, insbesondere in Hinblick auf Fußgänger- und 

Radwegenutzung. Die Ein- und Ausfahrtssituation von der B 10 soll verbessert werden, der 

ÖPNV durch einen Busbahnhof gestärkt werden, ein P&R-Parkplatz sowie ein K&R-Parkplatz 

sollen den Übergang von Individualverkehr auf andere, nachhaltigere Verkehrsarten 

unterstützen. Mit dieser Neustrukturierung des vorhandenen Verkehrsknotens sollen die 

Verkehrsströme gelenkt und Überlastungen vermieden werden, um der zukünftigen 

gewerblichen Nutzung und Wohnnutzung der Gemeinde Dornstadt Rechnung tragen zu 

können.  

Da der Regionalplan weitere bauliche Entwicklungen in Dornstadt positiv bewertet, sind diese 

Maßnahmen dem Regionalplan zuträglich und stehen im Einklang mit seinen Zielen.  
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3.2 Darstellung des Flächennutzungsplans 

Der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Dornstadt mit Stand vom 10.10.2014 

stellt innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans eine Mischbaufläche und eine 

landwirtschaftliche- bzw. Grünfläche dar. Im Bereich des Plangebietes sieht der FNP mit 

schwarz gestrichelten Linien bereits eine nicht näher definierte Querung der B 10 vor. Die 

Bereiche der jetzt geplanten Geh- und Radwegequerung werden als Mischbaufläche 

ausgewiesen. Die südlich der Querung liegenden Gewerbeflächen sind im FNP als 

Grünflächen definiert, aber bereits aktuell gewerblich genutzt und großflächig versiegelt. Der 

Bebauungsplan ist somit nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  

Der vorliegende Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a 

BauGB aufgestellt und die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes durch 

die Planung nicht beeinträchtigt. Der Flächennutzungsplan wird daher nach Abschluss des 

Bebauungsplanverfahrens gemäß §13a Abs. 2 Nr. 2 im Wege der Berichtigung angepasst. 

 

Quelle: Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft Dornstadt, Stand vom 10.10.2014 
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3.3 Bestehende Bebauungspläne 

Das Plangebiet ist planungsrechtlich nicht mittels eines Bebauungsplans gesichert. Im 

Rahmen der Entwicklung dieses Bereichs ist es daher erforderlich, einen neuen 

Bebauungsplan aufzustellen.  

Westlich und südwestlich des Plangebietes schließen die Geltungsbereiche der 

rechtskräftigen Bebauungspläne „Lerchenbergstraße Nord, 1. Änderung“, „Grieß-Nord, 1. 

Änderung und Erweiterung“ und „Lerchenbergstraße Ost“ an. Die umliegenden 

Bebauungspläne werden durch die vorliegende Planung in ihren Zielsetzungen berücksichtigt 

und durch den neuen Geltungsbereich nicht überlagert. 

 

3.4 Kommunale Planungen 

Die Gemeinde Dornstadt entwickelt sich derzeit stark nach Osten. Östlich von Dornstadt hat 

sich nach 1945 auf dem Areal eines Militärflugplatzes eine Flüchtlingssiedlung entwickelt, die 

im Laufe der Zeit von der evangelischen Heimstätte übernommen und zum Wohn-, Pflege- 

und Schulungszentrum ausgebaut wurde.  

Im Jahr 2022 hat die Gemeinde Dornstadt die ca. 15 ha große Fläche erworben. Das 

sogenannte Areal der „Dornstadter Höfe“ stellt den Gemeindeentwicklungsbereich der 

kommenden Jahre dar und soll entsprechend dem Siegerentwurf des 2017 ausgelobten 

städtebaulichen Wettbewerbs vom Büro Studio Urbane Strategien aus Stuttgart als 

Wohnquartier für bis zu 2.000 Bewohner entwickelt werden.  

Weiterer Entwicklungsschwerpunkt östlich der Gemeinde stellt die 

Gewerbeflächenentwicklung „Himmelweiler“ dar. Hier entstehen in unmittelbarer Nähe zum 

Ulmer Containerterminal „DUSS Ulm“ der Deutschen Umschlagsgesellschaft Schiene Straße 

attraktive Gewerbeflächen mit optimaler Anbindung an das Schienennetz, die 

Bundesautobahn A 8 und die Bundesstraße B 10. Die bestehenden Gewerbegebiete 

Himmelweiler I-III im Südosten der Gemarkung sind nahezu ausgeschöpft, weitere 

Begehrlichkeiten werden derzeit geprüft. 

Das grundsätzliche Entwicklungspotential nach Osten ist bereits seit dem 

Ortsentwicklungskonzept von 1998 (Wick & Partner) im Fokus der Ortsentwicklung.  
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Quelle: Ortsentwicklungskonzept 1998, Wick & Partner, Stuttgart 

 

Allerdings sind die dortigen Entwicklungsziele bereits erfüllt oder haben sich geändert, sodass 

die Erstellung eines aktualisierten Strukturkonzeptes erforderlich wurde, um alle eingeleiteten 

Entwicklungen und die zukünftigen Potentiale zusammenhängend darzustellen. Dazu gehört 

auch die Verkehrserschließung für alle Verkehrs- und Nutzerarten. Der Geltungsbereich des 

Bebauungsplans liegt innerhalb des Untersuchungsraumes. Anhand der Überprüfungen 

potentieller Flächen für eine notwendige fußläufige Erschließung stellte sich heraus, dass 

nahezu alle Flächen entlang der B 10 vollständig privatisiert und bebaut wurden. Das einzige 

Potential für eine sinnvolle verkehrliche Erschließung liegt im Bereich des Geltungsbereichs 

„Anbindung der Dornstadter Höfe“. Der Bebauungsplan wurde auf der Grundlage des 

„Strukturkonzeptes Dornstadt Ost 2050“ entwickelt. 
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Quelle: Strukturkonzept Dornstadt Ost 2050, Bauamt Dornstadt 

Das „Strukturkonzept Dornstadt Ost 2050“ fügt alle vorhandenen und geplanten gewerblichen 

Nutzungen, die bereits planungsrechtlich über Bebauungspläne gesichert sind, in einem Plan 

zusammen. Zukünftig mögliche Gewerbeflächen wurden entlang der B 10 aufgenommen und 

eine entsprechende örtliche Verkehrsverbindung angedacht, die unabhängig von B 10 und 

BAB 8 den innerörtlichen Berufsverkehr abdecken soll. Die Dornstadter Höfe als zukünftig 

größtes Wohnentwicklungspotential wurden in die Planung mit aufgenommen und mit den 

großflächigen gewerblichen Einheiten abgeglichen. Als Ergebnis und Fortführung der 

vorhandenen Strukturen wurde ein Clusterprinzip entwickelt, das die zukünftigen 

Entwicklungen in klare Quartiere einteilt und mit großzügigen Grünstrukturen umgibt. Diese 

dienen nicht nur der Eingrünung, sondern insbesondere auch dem Aufenthalt, der sicheren 

Fuß- und Radwegeverknüpfung und Spielbereichen. Zusätzlich soll dort die Versickerung des 

Oberflächenwassers und des Starkregens angesiedelt sein, um Katastrophenereignissen 

entgegenwirken zu können. Die Grünzonen wirken außerdem der Aufheizung der Baugebiete 

im Sommer entgegen, wirken als Frischluftschneisen und – Entstehungszonen und bieten 

Flora und Fauna Möglichkeiten, sich auch innerhalb der bebauten Bereiche in den 

Netzstrukturen entwickeln und verknüpfen zu können. So ist es möglich, die einzelnen 

Verkehrsarten unabhängig voneinander sicher herzustellen, sichere Bewegungsräume für 

Mensch und Tier zu schaffen, Angsträume zu verhindern und nicht zuletzt die Quartiere 

unabhängig voneinander und je nach Bedarf entwickeln zu können.  

 



Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Anbindung Dornstadter Höfe“ Begründung im Entwurf 
 

 

Seite 12 
 

Wichtig für eine sich nicht gegenseitig störende Entwicklung zwischen Wohnen und Arbeiten 

ist eine klare Grünzäsur zwischen den Nutzungen, die sowohl naturnah gestaltet werden als 

auch für Freizeit und Sport genutzt werden kann. Zu beiden Seiten der Grünzäsur sollen 

kleinteilige Gebäude entstehen, um dem menschlichen Maßstab angenehme Raumkanten für 

den Aufenthalt zu bieten. Deshalb wurden, wo noch möglich, entlang der Grünzäsuren 

kleinere Gewerbeflächen angedacht, die große Gebäudekubaturen, wie sie teilweise in 

Himmelweiler I-III bestehen, in diesen Bereichen nicht zulassen. Dennoch bieten kurze 

Wegeverbindungen zwischen Wohnen und Arbeiten Möglichkeiten, das Prinzip der 

Verbindung beider Lebensbereiche aufzunehmen, und dies ohne Nutzung von PKWs. 

Der Rahmenplan stellt zukünftige Optionen dar, die flexibel weiterentwickelt werden sollen, die 

Systematik ist nicht starr. Zukünftige Entwicklungswünsche sollen in Anbetracht der 

Grundzüge der Planung geprüft und in das Konzept integriert werden können. 

 

3.5 Städtebauliches Entwicklungskonzept „Dornstadter Höfe“ 

Die Dornstadter Höfe liegen östlich der Bundesstraße B10 am Bodelschwinghweg. Das Areal 

wurde bis 1945 als Militärflugplatz genutzt und nach dem zweiten Weltkrieg als 

Flüchtlingssiedlung entwickelt. Diese Siedlung wurde im Laufe der Zeit von der evangelischen 

Heimstätte übernommen und seit 1971 zum Wohn-, Pflege- und Schulungszentrum 

ausgebaut. Auf dem Gelände befinden sich eine Vielzahl an Gebäuden aus unterschiedlichen 

Zeitgeschichten. Aufgrund der stark rückläufigen Zahl an betreuten Personen und des großen 

Umfangs an zu unterhaltender Infrastruktur wurde der Betrieb des Geländes zunehmend 

unwirtschaftlicher. Nach längeren Kaufverhandlungen konnte die Gemeinde Dornstadt das 

Aral Ende 2022 erwerben.  

Bereits 2017 fand ein städtebaulicher Wettbewerb statt, der das Ziel verfolgte, ein 

nachhaltiges Stadtquartier unter Berücksichtigung der städtebaulichen, naturräumlichen und 

verkehrsbedingten Rahmenbedingungen zu entwickeln. Der prämierte Entwurf kam vom Büro 

Studio Urbane Strategien aus Stuttgart und zeigte eine Entwicklung des Areals als vielseitiges 

Wohnquartier mit Platz für bis zu 2.000 Bewohnern auf.  

Der Entwurf sieht vor, die bestehenden Gebäude größtenteils zu erhalten und die neuen 

Gebäude dergestalt anzuordnen, dass mehrere Höfe entstehen. Hierdurch bekommt das 

Quartier zukünftig einen besonderen Charakter. Das städtebauliche Entwicklungskonzept 

sieht vor, den Großteil der bestehenden Nutzungen zu erhalten. So soll das Diakonische 

Institut für Soziale Berufe weiterhin am „Stammsitz“ Fachpersonal ausbilden und auch das 

Fachpflegeheim der Evangelischen Heimstiftung als sichere Einrichtung für demenzkranke 

Personen weiter betrieben werden. Als neue Nutzungen sind unter anderem eine 

Kindertagesstätte, ein zentrales Parkhaus für alle zukünftigen Bewohner und Bewohnerinnen, 

als auch eine Energieversorgungszentrale geplant. Aber auch das Kulturdenkmal mit 

Gedenkräumen und Friedhöfen, sowie ein Quartierscafé sollen als fester Bestandteil der 

Projektentwicklung erhalten bleiben. 
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Quelle: Weiterentwicklung 2022 des Städtebaulichen Wettbewerbs von 2017, Studio Urbane Strategien, Stuttgart 

 

Neben der konkreten baulichen Neuordnung des Areals im Rahmen des Realisierungsteils 

wurde im Ideenteil des ausgelobten städtebaulichen Wettbewerbs die Auseinandersetzung mit 

einer schlüssigen Anbindung der Dornstadter Höfe an die Kerngemeinde gefordert. Der 

Auslobungstext von 2017 stellt bereits fest: „Die Planungsaufgabe der Neuordnung des Areals 

des Betreuungs- und Pflegezentrums Dornstadt kann nicht ohne eine Anbindung an die 

Ortslage von Dornstadt gelöst werden. Seit jeher bestimmen die Überlegungen zur Anbindung 

des BPZ-Areals an die Ortslage Dornstadt die Diskussionen im Gemeinderat und haben 

Auswirkungen auf den Flächennutzungsplan gehabt. (…) Er unterstreicht (…) die 

Erforderlichkeit einer Verbindung mit der Ortslage Dornstadt durch die Darstellung einer Über- 

oder Unterquerungsmöglichkeit der B 10.“ Der prämierte Entwurf sieht für die Querung der     

B 10 eine Geh- und Radwegebrücke am Ende einer Obstbaumallee im Bereich des 

Bodelschwinghwegs vor. 
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Quelle: Ausschnitt aus dem Städtebaulichen Wettbewerb von 2018, Studio Urbane Strategien, Stuttgart 

 

Die Übergabe des Areals an die Gemeinde Dornstadt ist gemäß vertraglicher Regelung für 

2023 geplant. 2024 soll das Bebauungsplanverfahren eingeleitet und die Altlastensanierung 

begonnen werden. 
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4.  Geplante städtebauliche Entwicklung des Gebietes 

Als Grundlage für die städtebauliche Entwicklung des Plangebietes dient der 2023 erstellte 

Entwurf für die Geh- und Radwegebrücke samt Rampenanlagen sowie Verkehrsflächen für 

eine zentrale Umsteigestelle für Busse (ZUB) und die Parkierungsflächen für Park&Ride des 

Ingenieurbüros WASSERMÜLLER ULM GmbH. Dieser Entwurf ist dem Bebauungsplan als 

Gestaltungsplan angehängt. 

 

 

Quelle: Gestaltungsplan zur Anbindung der Dornstadter Höfe, Büro Wassermüller Ulm, nicht genordet 

 

4.1 Verkehrliche Vernetzung und Erschließung 

Übergeordnetes Ziel des Bebauungsplanes ist die Vernetzung des Dornstadter Kernbereichs 

mit dem neu entstehenden Quartier „Dornstadter Höfe“ mittels einer neuen Geh- und 

Radwegeverbindung über die Bundesstraße B 10 hinweg. Die neue Wegebeziehung schließt 

westlich der B 10 an die Lerchenbergstraße auf Höhe der Alte Poststraße an und mündet auf 

der östlichen Seite, über die zentrale Umsteigestelle für Busse verlaufend, in den 

Bodelschwinghweg. Dieser führt über die Dornstadter Höfe und darüber hinaus in Richtung 
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der Gewerbeflächen im Bereich des Ulmer Containerterminal „DUSS Ulm“ der Deutschen 

Umschlagsgesellschaft Schiene Straße. Die neue zentrale und attraktive Geh- und 

Radwegeverbindung mit einer Breite von 3 m steigt beidseitig der Bundesstraße über 

flachgeneigte Rampen mit jeweils rund 200 m Länge und 4 % Steigung über zwei begrünte 

Aufschüttungen auf eine Höhe von rund 5 m empor und überwindet die B 10 mittels einer 

Geh- und Radwegebrücke. Neben den barrierefreien Rampen werden auf beiden Seiten 

ergänzende Treppenanlagen mit verkürzter Verbindung zur Brückenanlage vorgesehen. Die 

geplante Brücke wird die gemäß RAA 2008 (Richtlinie für die Anlage von Autobahnen) 

vorgeschriebene lichte Höhe von 4,70 m über dem überbrückten Fahrweg einhalten. Geplant 

sind 4,80 - 4,90 m damit eine Verstärkung des Oberbaus bei Bedarf noch möglich sind. Durch 

diese neue Wegeverbindung wird das neue Quartier „Dornstadter Höfe“ im Sinne der 

Mobilitätswende bestmöglich an den Dornstadter Kernbereich und die dort verorteten sozialen 

und Bildungs- Einrichtungen sowie Einzelhandelslagen angebunden. Die bestehende 

Unterführung, die sich südlich der neuen Geh- und Radwegebrücke befindet, wird 

aufgegeben. Die Unterführung ist auf Grund ihrer begrenzten Breite von rund 2,50 m, ihrem 

baulichen Zustand und der rechtwinkligen und uneinsehbaren Zufahrtssituation unattraktiv und 

gefährlich. 

Neben der neuen Geh- und Radwege-Verbindung stellt die zukünftige Anbindung Dornstadts 

an den öffentlichen Nahverkehr mittels einer zentralen Umsteigestelle für den Busverkehr eine 

der Zielsetzungen der Planung dar. Hierfür wird im nordöstlichen Teil des Plangebietes eine 

Verkehrsfläche mit Platz für vier Bushaltestellen vorgesehen. Im Vordergrund steht die 

Anbindung von Dornstadt an den regionalen Busverkehr sowie an Fernbusverbindungen. Im 

Zusammenhang mit der zentralen Umsteigestelle, aber auch als Park & Ride Möglichkeit, wird 

im zentralen östlichen Teil eine Parkierungsfläche mit rund 50 Parkplätzen geplant. Durch das 

neue Angebot an Bushaltestellen und Parkierungsflächen mit attraktiver Geh- und 

Radwegeanbindung an den Kernbereich von Dornstadt soll mit unmittelbarer Zufahrts-

möglichkeit auf die B 10 im Sinne der Verkehrswende ein neuer „Mobilitätshub“ entstehen. 

Im Zusammenhang mit der Neuordnung der Gewerbeflächen im südlichen Teil des 

Plangebietes soll die verkehrliche Situation im Bereich der B 10, die gegenwärtig auf Grund 

zahlreicher Zu- und Abfahrten zu den gewerblichen Nutzungen sehr unübersichtlich ist, im 

Sinne der Verkehrssicherheit verbessert werden. Neben dem Rückbau der zahlreichen 

kleinen Zu- und Ausfahrten in die Einmündungsspur der B 10, ist auf der östlichen Seite der 

B 10 eine neu organisierte zentrale Ein- und Ausfahrtssituation zur Gewerbe- und 

Verkehrsfläche des Plangebietes sowie zum Bodelschwinghweg als Zufahrtsstraße für die 

„Dornstadter Höfe“ geplant.  

Darüber hinaus ermöglicht die angepasste Ein- und Ausfahrtssituation eine verbesserte 

Anbindung an die Straße Himmelweiler, die zu den Gewerbeflächen in unmittelbarer Nähe 

zum Ulmer Containerterminal „DUSS Ulm“ der Deutschen Umschlagsgesellschaft Schiene 

Straße führt.  
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4.2 Freiraum und Grünordnung  

Innerhalb des nördlichen Plangebietes sind im Bereich der Rampenanlagen zur Geh- und 

Radwegebrücke beidseitig der Bundesstraße B10 Aufschüttungen mit bis zu 5 m Höhe 

geplant. Die bodenmechanisch standsicher ausgebildeten „Hügel“ sollen neben der 

topographischen Hilfestellung zur barrierefreien Überwindung der benötigten Höhe für die 

Brückenanlage der B10 vor allem als neu geschaffener Natur- und Landschaftsraum ein 

Zeichen setzen. Vorgesehen sind attraktive öffentliche Grünflächen, die mit zahlreichen 

Bäumen und Gehölzen versehen, einen ökologischen Beitrag leisten und die Biodiversität 

fördern sollen. In westlicher Richtung schließt der links der B 10 liegende Freiraum hinter der 

Lerchenbergstraße an die Grünflächen und Gehölzstrukturen entlang der Alte Poststraße an. 

Der östliche Teil des Freiraums geht direkt in die angrenzenden Grünflächen und Kleingärten 

westlich des Hubertusweges über. Die Arten und Qualitäten der standortgerechten Gehölze in 

Form von Bäumen und Sträuchern sind in Artenlisten vorgegeben. 

Neben der Festsetzung der öffentlichen Grünflächen sieht der Bebauungsplan entlang der 

Verkehrsflächen Flächen für Verkehrsgrün vor. Westlich der Parkierungsfläche ist zur 

Bundesstraße hin ein Pflanzgebot festgesetzt, dass mittels dicht gepflanzter Bäume und 

Sträucher eine blickdichte Bepflanzung als ökologischen Sicht- und Blendschutz zur B10 

bewirken soll. 

Auch in den südlich angrenzenden bebauten Flächen werden grünordnerische Auflagen 

formuliert. So sind in GE1 und GE2 die nicht überbauten Grundstücksflächen gärtnerisch 

anzulegen und mit Bäumen und Sträuchern der Artenlisten zu bepflanzen. Hierbei ist je 

1000 m² Grundstücksfläche mindestens ein Baum zu pflanzen. 

Zudem trifft der Bebauungsplan die Festsetzung, dass Flachdächer und flachgeneigte Dächer 

extensiv mit einer Substratstärke von mindestens 12 cm zu begrünen sind. Vor allem die 

Dachbegrünung großflächiger Gewerbebauten leistet einen wichtigen ökologischen Beitrag 

und fördert u.a. durch Retentionsvolumen für die Versickerung und Verdunstung von 

Regenwasser einen wichtigen klimatischen Beitrag. 

 

4.3 Bebauung 

Eine Bebauung innerhalb des Plangebietes wird ausschließlich im Bereich der beiden 

Gewerbeflächen stattfinden. Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzungen 

orientieren sich an dem auf dem westlich der Bundesstraße unmittelbar angrenzenden 

Bebauungsplan „Lerchenbergstraße Ost“.  

Im Bereich der zentralen Umsteigestelle für Busse sind im Zusammenhang mit dessen 

Nutzung bauliche Anlagen beispielsweise in Form von Überdachungen von Wartebereichen 

oder Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder zu erwarten. Eine weitere Bebauung im restlichen 

Umgriff des Bebauungsplans ist nicht geplant. 
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5. Planinhalte des Bebauungsplans 

5.1 Art der baulichen Nutzung  

Das Plangebiet wird als Gewerbegebiet GE gemäß § 8 der Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) entwickelt. Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht 

erheblich belästigenden Gewerbebetrieben. 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes sind nach § 8 BauNVO folgende Nutzungen 

zulässig:  

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 

- Im GE1 Einzelhandelsbetriebe für Lebensmittel, die dem Reisebedarf dienen und über 

eine Verkaufsfläche von maximal 200 m² verfügen, 

- Geschäfts- und Büro- und Verwaltungsgebäude, 

- Tankstellen, 

- Anlagen für sportliche Zwecke. 

 

Nicht zulässig sind: 

- Einzelhandelsbetriebe, die die unter 1.1.1.1 genannten Vorgaben nicht erfüllen, 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche 

und Baumasse untergeordnet sind, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 

- Vergnügungsstätten. 

Für die Gemeinde Dornstadt liegt ein Einzelhandels- und funktionsräumliches 

Entwicklungskonzept von der imakomm AKADEMIE GmbH aus dem Jahr 2017 vor, das vom 

Gemeinderat am 06.04.2017 verabschiedet wurde. Das Einzelhandelskonzept hat das Ziel, 

den Einzelhandel in der Gemeinde Dornstadt zu stärken und einen Handlungsrahmen zur 

gesamtstädtischen Steuerung diesbezüglich zu geben. Gemäß dem Konzept liegt der Umgriff 

des vorliegenden Bebauungsplans im Ausschlussgebiet für Einzelhandel (vgl. Grafik Seite 80 

des Einzelhandelskonzeptes). Gemäß dem Konzept ist deshalb innerhalb des Plangebietes 

klein- als auch großflächiger zentren- und nicht zentrenrelevanter Einzelhandel 

auszuschließen. Die Zulässigkeit im GE1 von Einzelhandelsbetrieben für Lebensmittel, die 

dem Reisebedarf dienen und über eine Verkaufsfläche von maximal 200 m² verfügen wird 

dem Entwicklungskonzept der imakomm AKADEMIE GmbH damit gerecht. 

Die gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten werden 

im Geltungsbereich ausgeschlossen. Bei Vergnügungsstätten besteht grundsätzlich die 

Gefahr, dass sie zu erheblichen Störungen und Belästigungen der angrenzenden Nutzungen 

führen. Der Ausschluss erfolgt auf der Grundlage von § 1 Abs. 5 BauNVO. Die allgemeine 

Zweckbestimmung des Plangebiets bleibt auch mit dieser Einschränkung gewahrt. 
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Weiterhin sind auch die sonstigen Ausnahmen gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO unzulässig. Das 

Plangebiet soll vorrangig gewerblichen Nutzungen in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 

dienen. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter sind mit dieser Zielsetzung nicht vereinbar. Auch die Anlagen für kirchliche, 

kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke widersprechen dem angestrebten 

Gebietscharakter. Diese Nutzungen sollen vor allem in den zentralen Lagen des 

angrenzenden Dornstadter Kernbereichs verortet werden. 

 

5.2 Maß der baulichen Nutzung  

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan durch die zulässige 

Grundflächenzahl (GRZ), die maximal zulässige Baumassenzahl (BMZ) und die maximal 

zulässigen Höhen der baulichen Anlagen bestimmt. 

Die Festsetzungen zur maximal zulässigen Grundflächenzahl und Baumassenzahl werden 

entsprechend der in § 17 BauNVO bestimmten Orientierungswerte für Gewerbegebiete 

getroffen und die GRZ auf 0,8 und die BMZ mit 10,0 limitiert. 

Die Höhen der Baukörper werden mittels maximaler Oberkanten der baulichen Anlagen (OK) 

in Metern über Normalhöhen-Null (NHN) festgesetzt. Die festgesetzten Höhen entsprechen 

einer Gebäudehöhe von ca. 12 m über dem natürlichen Gelände. 

Die festgesetzten Oberkanten (OK) können für Gebäudeaufbauten auf maximal 20 % der 

errichteten Grundfläche um 3,0 m überschritten werden. 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung orientieren sich an den Festsetzungen 

der Bebauungspläne für die südlich angrenzenden Gewerbeflächen und gewährleisten 

hierdurch das Einfügen in den Bestand.  

 

5.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird eine abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 

4 BauNVO festgesetzt. Als abweichende Bauweise wird die offene Bauweise mit einer 

zulässigen Gebäudelänge von über 50 m definiert. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen definiert.  

 

5.4 Nebenanlagen sowie Stellplätze und Garagen 

Im Bereich der zentralen Umsteigestelle für den Busverkehr werden Flächen für 

Nebenanlagen vorgegeben, welche im Zusammenhang mit deren Nutzung stehen. Dies sind 

beispielsweise Überdachungen für Wartebereiche, Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder im 

Sinne von Bike&Ride oder Fahrschein- und Verkaufsautomaten. In den beiden 

Gewerbegebieten GE1 und GE2 werden Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie 

Garagen und überdachte Stellplätze nur innerhalb der Baufenster zugelassen.  
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Die Festsetzung verfolgt das städtebauliche Ziel, die nicht überbaubaren Grundstückflächen 

an den Rändern in unmittelbarer Nähe zu den angrenzenden Verkehrsflächen von 

Nebenanlagen freizuhalten.  

Darüber hinaus wird mittels Festsetzung klargestellt, dass Nebenanlagen in Form von 

Stellplatzüberdachungen zur Installation von Photovoltaikanlagen auf offenen Parkplätzen 

gemäß § 23 des Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz (KlimaG BW) in 

Verbindung mit § 6 der Photovoltaik-Pflicht-Verordnung (PVPf-VO) innerhalb des 

Geltungsbereichs zulässig sind. Im GE1 und GE2 sind die Stellplatzüberdachungen, die zur 

Installation von Photovoltaikanlagen dienen jedoch nur innerhalb der Baugrenzen zulässig.   

Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 2 BauNVO, die beispielsweise der Versorgung der 

Baugebiete mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser 

dienen, sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. 

 

5.5 Berücksichtigung der Bundesstraße B10 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr.1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) und § 22 Abs. 1 Straßengesetz 

Baden-Württemberg (StrG) sind die Flächen längs der Bundesstraße B 10 entsprechend der 

Einzeichnung im Planteil im Abstand von 20 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten 

Fahrbahn, von Hochbauten jeder Art freizuhalten. 

 

5.6 Naturschutz 

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten 

Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt. Der Geltungsbereich hat eine Gesamtfläche von 

3,1 ha, und die geplante Grundfläche liegt weit unter 20.000 m². 

Ein naturschutzrechtlicher Ausgleich im Sinne von § 1a Abs. 3 BauGB für die Bebauung des 

Plangebietes sowie die Erstellung eines Umweltberichts im Sinne von § 2a BauGB sind nicht 

erforderlich.  

Zur Sicherung der Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB wird jedoch eine informelle Umweltprüfung 

durchgeführt. 

 

5.7  Informelle Umweltprüfung 

Schutzgebiete 

Ausgewiesene Schutzgebiete nach FFH- und Vogelschutzrichtlinie sind durch das Plangebiet 
nicht betroffen. 
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Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit  

Durch die neue Geh- und Radwegebrücke über die Bundesstraße wird eine sichere 

Wegeverbindung geschaffen und die Verkehrssicherheit gefördert.  

Darüber hinaus hat der aufgeschüttete Wall entlang der Bundesstraße mit rund 100 m Länge 

und bis zu 5 m Höhe eine lärmmindernde Wirkung, vor allem auf die westlich angrenzenden 

Siedlungsbereiche. Darüber hinaus wird die verkehrliche Belastung innerhalb des 

Plangebietes durch die großflächige Umnutzung und Entsiegelung der bestehenden 

Gewerbeflächen zu Gunsten der öffentlichen Grünfläche stark abnehmen und sich hierdurch 

der Verkehrslärm zusätzlich reduzieren. 

Im festgesetzten Gewerbegebiet dürfen sich nur nicht erheblich belästigende 

Gewerbebetriebe ansiedeln. Die Flächen werden bereits heute gewerblich genutzt und sind 

beinahe ringsum von bereits bestehenden Gewerbe- und Einzelhandelsflächen umgeben. 

Durch die geplanten Maßnahmen kommt es während der Bauphase zu einer Beeinträchtigung 

der umliegenden Bebauung durch Baustellenverkehr, Baubetrieb, etc. Es handelt sich hierbei 

jedoch um eine temporäre Beeinträchtigung, die während der Bauphase zu dulden ist und 

mittels frühzeitiger Planung des Baustellenmanagements möglichst geringgehalten wird. 

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des geplanten Vorhabens ist daher insgesamt von 

keiner Beeinträchtigung auf das Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit 

auszugehen. 

 

Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt  

Die Planung sieht vor auf den bisher fast vollständig versiegelten Gewerbeflächen im 

nördlichen Teil rechts und links der Bundesstraße großflächige öffentliche Grünflächen 

auszuweisen, diese landschaftsgärtnerisch anzulegen und im Sinne der Biodiversität mit 

Gehölzen zu bepflanzen. Darüber hinaus sind im Bereich der beiden Gewerbegebietsflächen 

grünordnerische Maßnahmen mit Gehölzpflanzungen und Dachbegrünungen vorgesehen.  

Darüber hinaus werden entsprechend des vorliegenden Artenschutzgutachtens Maßnahmen 

zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG getroffen.  

Es ist somit von keiner Beeinträchtigung auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische 

Vielfalt auszugehen.  

 

Schutzgut Fläche 

Bei der vorhandenen Fläche handelt es sich um eine bereits bebaute innerstädtische Fläche, 

die städtebaulich neu geordnet wird. Es findet keine Versiegelung unberührter 

Außenbereichsflächen statt.  

Insgesamt ist von einer geringen Beeinträchtigung auf das Schutzgut Fläche auszugehen. 
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Schutzgut Boden 

Das Plangebiet befindet sich auf bereits bebauter Fläche. Auf Grund der großflächigen 

öffentlichen Grünflächen wird der Versiegelungsgrad zukünftig weitaus niedriger ausfallen als 

im Ausgangszustand. In diesen entsiegelten Bereichen werden die Bodenfunktionen (Puffer, 

Filter, etc.) gefördert. Die Auswirkung der Planung auf das Schutzgut sind daher positiv zu 

bewerten. Insgesamt ist deshalb von keiner Beeinträchtigung bzw. einer Verbesserung für das 

Schutzgut Boden auszugehen. 

 

Schutzgut Wasser 

Im Geltungsbereich sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Das Plangebiet liegt ca. 

500 m entfernt vom westlich angrenzenden Wasserschutzgebiet Nr. 425001. Laut dem Daten- 

und Kartendienst der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg liegt das Plangebiet in 

keinem Überschwemmungsbereich oder Hochwasserrisikogebiet. 

Im Vorhabengebiet werden im Bereich der geplanten öffentlichen Grünflächen entlang der 

Geh- und Radwegeverbindung derzeit bebaute Flächen entsiegelt, was eine gesteigerte 

Rückhaltung des natürlichen Regenwasserabflusses zur Folge hat. Darüber hinaus wird für 

die Dachflächen der zukünftigen Bebauung eine Dachbegrünung mit 12 cm Substratstärke 

festgesetzt. Hierdurch entstehen zusätzliches Retentionsvolumen und Verdunstungsflächen 

für das anfallende Regenwasser. 

Insgesamt ist deshalb von keiner Beeinträchtigung bzw. einer Verbesserung für das Schutzgut 

Wasser auszugehen. 

 

Schutzgut Klima und Luft 

Die geplanten öffentlichen Grünflächen samt neu gepflanzter Gehölzsstrukturen im nördlichen 

Teil des Plangebietes und die damit einhergehende Entsiegelung bisher versiegelter 

Gewerbe- und Verkehrsflächen wirken sich positiv auf das Mikroklima im Gebiet aus. Gleiches 

gibt für die festgesetzte Dachbegrünung mit 12 cm Substratstärke für die zukünftige 

Bebauung, die vor allem in den beiden Gewerbegebieten entstehen wird. Durch die Planung 

sind daher positive Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft zu erwarten. 

 

Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Das Orts- und Landschaftsbild ist durch die direkte Lage an der B 10 und durch bestehende 

gewerblich genutzte Gebäude bereits vorbelastet. Durch den Wegfall der Gebäude im 

nördlichen Planbereich und der Ausgestaltung als öffentliche Grünfläche mit 

Gehölzpflanzungen, erfährt das Orts- und Landschaftsbild an dieser Stelle eine deutliche 

Aufwertung.  

Bezogen auf das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild kommt es zu keinen erheblichen 

Auswirkungen. 
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Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Im Plangebiet sind keine Kultur- und Sachgüter bekannt. Es ist daher von keiner 

Beeinträchtigung des Schutzgutes auszugehen. 

Fazit 

Mögliche Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB 

genannten Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des 

Bundesnaturschutzgesetzes bestehen nicht.  

 

5.8  Artenschutz 

Die artenschutzrechtlichen Belange wurden in Form eines Fachbeitrags Artenschutz mit Stand 

vom 03.11.2023 vom Büro für Landschaftsplanung und Artenschutz Dr. Andreas Schuler aus 

Neu-Ulm untersucht. Das Gutachten kommt zu folgendem Untersuchungsergebnis: 

Baumhöhlenkartierung 

Die betroffenen Bäume weisen aufgrund des geringen Alters keine größeren Baumhöhlen auf. 

Es sind nur einzelne Astausfaulungen und kleine Nischen und Spalten vorhanden, welche 

eventuell Brutplätze von kleinen Höhlenbrütern wie beispielsweise der Meise sein könnten.  

Pflanzenarten 

Eine Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Pflanzen kann aufgrund der 

Habitatstruktur ausgeschlossen werden. 

Fledermäuse 

Die größeren Bäume der betroffenen Gehölzbestände (s. Baumhöhlenkartierung) bieten durch 

Nischen und Spalten ein allenfalls geringes Potential für sporadisch genutzte Tagesverstecke 

im Sommer. Regelmäßig genutzte Quartiere (Winterquartiere, Wochenstuben, 

Paarungsquartiere) können ausgeschlossen werden.  

Dagegen sind in den Gebäuden zahlreiche Quartiersmöglichkeiten für verschiedene 

Fledermausarten möglich. Es sind Sommer- und Winterquartiere sowie Wochenstuben nicht 

auszuschließen. Eine Begehung in den Gebäuden war nicht möglich. 

Ein Vorkommen bzw. eine Betroffenheit im artenschutzrechtlichen Sinne von Haselmaus, 

Biber, Wildkatze und Wolf kann aufgrund der Habitatstruktur ausgeschlossen werden. 

Vögel 

Die Untersuchungsfläche ist potentieller Brutlebensraum der in Tab. 2 des Gutachtens 

aufgelisteten Vogelarten. Es kommen potentiell Gehölz- und Gebäudebrüter vor. Neben 

freibrütenden Arten sind in den wenigen Ausfaulungen, Nischen und Spalten der Bäume 

Vorkommen wenig anspruchsvoller Nischenbrüter (Meisen, Baumläufer, Grauschnäpper) 

denkbar. An den Gebäuden kommen sämtliche Gebäudebrüter mit Ausnahme der Schwalben 

potentiell vor. Schwalbennester wurden nicht festgestellt.  
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Eine Kulissenwirkung ins Umfeld für Offenlandarten wie die Feldlerche ist aufgrund der 

vorhandenen Infrastruktur und Gehölze nicht gegeben. Eine Betroffenheit dieser Arten kann 

ausgeschlossen werden.  

Reptilien  

Im Norden des Geltungsbereiches ist eine kleine Fläche vorhanden, die zumindest temporär 

einen potentiellen Lebensraum bieten kann. Es ist vor allem denkbar, dass Randbereiche 

einer sehr wahrscheinlich vorhandenen Population im Umfeld (Kleingärten) bis in diesen 

Bereich heranreichen. 

Weitere artenschutzrechtlich relevante Tierarten (Amphibien, Käfer, Schmetterlinge etc.) 

wurden im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt bzw. können aufgrund der Habitatstruktur 

bzw. fehlender essenzieller Raupen-Futterpflanzen auch ausgeschlossen werden. 

Zur Vermeidung der Zugriffsverbote sind entsprechend des aktuellen Untersuchungsstandes 

folgende Maßnahmen zu berücksichtigen: 

- V1a: Abriss nach dem Anfang März bis Mitte August:  

Vor Beginn der Brutzeit der Vögel und der Aktivitätszeit der Fledermäuse, also bis Ende 

März/Anfang April, sind insbesondere die Bereiche der festgestellten Quartiere von einem 

Fledermausfachmann auf Fledermäuse und Vögel zu kontrollieren. Sind Bereiche besetzt 

sind diese von außen zu markieren, damit sie bei den Bauarbeiten berücksichtigt und 

entsprechend behandelt werden können. Wenn Bereiche nicht mit Einwegverschlüssen 

verschlossen werden können, sollten Gebäudeteile abgebaut werden, damit sich keine 

Vögel und Fledermäuse ansiedeln können oder sind im Zuge der Ökologischen 

Baubegleitung zu untersuchen und Tiere ggf. zu bergen und an Frau Kistler 

(Fledermausschutz München) zu übergeben.  
 

- V1b: Abriss von Mitte August bis Ende Februar:  

Rechtzeitig vor Baubeginn bzw. spätestens im Herbst sind die Nischen und Spalten auf 

Vorkommen von Fledermäusen zu untersuchen.  

Ggf. sind bei Nachweisen von Fledermäusen Vergrämungsmaßnahmen durchzuführen 

oder Einwegverschlüsse anzubringen.  
 

- V2: Rodung Gehölze:  

Rodung der Gehölze zwischen dem 1.10. und Ende Februar. Vor der Beräumung sind die 

betroffenen Bäume auf Vorkommen von Fledermäusen und Vögel, insbesondere Spechte, 

zu untersuchen. Ggf. sind bei Nachweisen von Tieren Vergrämungsmaßnahmen 

durchzuführen oder Einwegverschlüsse anzubringen. Bisher nicht einsehbare Bereiche 

sind im Zuge der Fällung auf Besatz von Fledermäusen zu kontrollieren (Kontrolle mit 

Steiger oder vorsichtiges Ablegen der Stämme, damit diese am Boden nochmals 

kontrolliert werden können). Bei Feststellung von Tieren ist die Untere Naturschutzbehörde 

direkt zu verständigen und das weitere Vorgehen abzusprechen.  
 

- V3: Potentieller Lebensraum Zauneidechse: 

Kurzrasige Mahd der Fläche im März. Anschließend ab April bzw. bei geeigneter Witterung 

5maliges Absuchen der Fläche nach potentiell vorhandenen Zauneidechsen. Je nach 

Lage der Fundorte Absammeln der Eidechsen und Umsiedlung auf das erstellte 



Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Anbindung Dornstadter Höfe“ Begründung im Entwurf 
 

 

Seite 25 
 

Eidechsenhabitat (CEF3). Ggf. Aufstellen eines Reptilienzaunes während der Bauphase, 

damit kein Tier in die Baufläche einwandert. 

Zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität sind folgende Maßnahmen 

notwendig, die noch vor Baubeginn durchgeführt werden müssen: 

- CEF1: Ersatzquartiere Fledermäuse: 

Aufgrund des potentiellen Wegfalls von Quartieren spalten-bewohnender Fledermäuse (z. 

B. Bartfledermaus, Zwergfledermaus) und einer baumhöhlen/dachboden-bewohnenden 

Fledermausart (Langohr) ist wie folgt vorzugehen: Vorgezogenes Errichten von drei 

dauerhaften Gebäudequartieren an verbleibenden Gebäuden bzw. im Gebäudebestand 

des direkten Umfelds, bevorzugt in einem bestehenden Dachstuhl durch dessen gezielte 

Öffnung. Alternativ sind bekannte Fledermausquartiere im direkten Umfeld zu verbessern 

oder drei Fledermaushäuser zu errichten. 
 

- CEF2: Ersatznisthilfen Mauersegler und Haussperling: 

Aufgrund des potentiellen Wegfalls von Nistplätzen für Mauersegler und Haussperling ist 

wie folgt vorzugehen: Vorgezogenes Herstellen von 20 Nisthilfen für Mauersegler und 

zehn Nisthilfen für den Haussperling an verbleibenden Gebäuden oder an Gebäuden im 

direkten Umfeld. Alternativ sind jeweils ein Vogelhaus für den Mauersegler und den 

Haussperling aufzustellen. 
 

- CEF 3: Herstellung eines Zauneidechsen-Habitats:  

Es ist ein Eidechsenhabitat mit insgesamt 25 m Länge im Geltungsbereich bzw. im 

direkten Umfeld vor Beginn der Absammlung (V3) herzustellen. Die Vorgaben der 

Arbeitshilfe der LfU Bayern (2020) zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung – 

Zauneidechse sind zu beachten. 

Die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden unter Berücksichtigung 

von Vermeidungsmaßnahmen bzw. CEF-Maßnahmen nicht verletzt. 

 

5.9  Grünordnerische Festsetzungen 

Innerhalb des nördlichen Plangebietes werden im Bereich der Rampenanlagen zur Geh- und 

Radwegebrücke beidseitig der Bundesstraße B10 großflächige öffentliche Grünflächen 

festgesetzt. Diese sind landschaftsgärtnerisch mit standortgerechten Gehölzen anzulegen und 

zu unterhalten. Die Arten und Qualitäten der standortgerechten Gehölze in Form von Bäumen 

und Sträuchern sind in Artenlisten vorgegeben.  

Die festgesetzten Grünflächen führen zur Entsiegelung der bisher als Baugrundstücke oder 

Verkehrsflächen versiegelten Bereiche. Hierdurch leistet die Planung einen wertvollen 

ökologischen Beitrag und fördert die Biodiversität. 

Neben der Festsetzung der öffentlichen Grünflächen setzt der Bebauungsplan entlang der 

Verkehrsflächen Flächen für Verkehrsgrün fest. Der benötigte Sicht- und Blendschutz zur 

Bundesstraße wird westlich der Parkierungsfläche zur B 10 hin durch ein Pflanzgebot 

festgesetzt, dass mittels dicht gepflanzter Bäume und Sträucher eine blickdichte Bepflanzung 

bewirken soll. 
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Auch in den südlich angrenzenden bebauten Flächen werden grünordnerische Auflagen 

formuliert. So sind in GE1 und GE2 die nicht überbauten Grundstücksflächen gärtnerische 

anzulegen und mit Bäumen und Sträuchern der Artenliste zu bepflanzen. Hierbei ist je 

1000 m² Grundstücksfläche mindestens ein Baum zu pflanzen. 

Zudem trifft der Bebauungsplan die Festsetzung, dass Flachdächer und flachgeneigte Dächer 

extensiv mit einer Substratstärke von mindestens 12 cm zu begrünen sind. Vor allem die 

Dachbegrünung großflächiger Gewerbebauten leistet einen wichtigen ökologischen Beitrag 

und fördert u.a. durch Retentionsvolumen für die Versickerung und Verdunstung von 

Regenwasser einen wichtigen klimatischen Beitrag.  

Darüber hinaus treffen die örtlichen Bauvorschriften Festsetzungen zur Freiflächengestaltung. 

So sind die Flächen für Stellplätze und Wege auf den Baugrundstücken auf 

wasserdurchlässigem Unterbau und mit wasserdurchlässigen Oberflächen herzustellen. 

Ausgenommen hiervon sind Be- und Entladeflächen, diese sind mit wasserundurchlässigen 

Belägen herzustellen. Zudem ist die Gestaltung der Freiflächen im Bereich der 

Baugrundstücke im Rahmen des Bauantrags in Form eines abgestimmten 

Freiflächengestaltungsplans darzustellen. 

Die festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen wirken sich positiv auf das Mikroklima aus 

und gewährleisten eine Einbindung des Plangebietes in den umgebenden Stadt- und 

Naturraum. 

 

5.10  Entwässerung 

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im Trennsystem. Hierfür ist das 

Niederschlagswasser der Dachflächen getrennt zu fassen und in offenen 

Versickerungsmulden über die belebte Bodenzone mit mindestens 30 cm Höhe auf den 

Baugrundstücken zur Versickerung zu bringen. Sickerschächte und Rigolen zur unmittelbaren 

Einleitung in den Untergrund sind nicht zulässig. 

Für die Baugrundstücke ist die Entwässerung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens in 

den Bauplänen darzustellen. 

 

5.11 Altlasten 

Aufgrund der bestehenden und vergangenen gewerblichen Nutzungen innerhalb des 

Plangebietes ist in Teilbereichen mit entsorgungsrelevanten Verunreinigungen im Untergrund 

zu rechnen. Der Bodenaushub ist von einem Sachverständigen zu überwachen. Generell gilt 

es bei auffälligen Gerüchen und Erdverfärbungen umgehend das Landratsamt Alb-Donau-

Kreis zu informieren. 
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5.12  Kampfmittelbelastung 

Bis zum zweiten Weltkrieg war Dornstadt vorwiegend landwirtschaftlich geprägt. Während des 

Ersten Weltkriegs wurde dann der Fliegerhorst Ulm-Dornstadt gebaut, welcher zwischen 1934 

und 1936 weiter ausgebaut und ein wichtiger Ausbildungsstandort der Luftwaffenpiloten 

darstellte. 

Im Zweiten Weltkrieg fielen aufgrund des Fliegerhorsts und der Nähe zu Ulm Bomben auf die 

Gemarkung Dornstadt. Für das Untersuchungsgebiet besteht daher eine erhöhte 

Wahrscheinlichkeit von im Boden verbliebenen Kampfmitteln. Eine Überprüfung des gesamten 

Untersuchungsgebietes durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg oder 

durch ein privates autorisiertes Unternehmen wird deshalb dringend empfohlen. Eingriffe in 

den Untergrund jeglicher Art und Arbeiten, die Erschütterungen des Untergrunds verursachen, 

sollten vorher nicht durchgeführt werden. 

 

5.13  Erdmassenausgleich 

Gemäß § 3 Abs. 3 und 4 des Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz Baden-Württemberg 

(LKreiWiG) ist bei der Ausweisung von Baugebieten und der Durchführung von Bauvorhaben 

ein Erdmassenausgleich durchzuführen.  

Dabei sollen durch die Festlegung von Straßen- und Gebäudeniveaus die bei der Bebauung 

zu erwartenden anfallenden Aushubmassen vor Ort verwendet werden. Für nicht verwendbare 

Aushubmassen sollen entsprechende Entsorgungsmöglichkeiten eingeplant werden. 

Bis zur Umsetzung der Vorhaben ist ein Bodenschutzkonzept für den sachgerechten Umgang 

mit den anfallenden Materialien zu erstellen und die Baumaßnahmen mit einer 

bodenkundlichen Baubegleitung zu realisieren. Im Rahmen der Bodenschutzkonzepte ist auch 

ein Verwertungs- / Entsorgungskonzept für die nicht verwendbaren Aushubmaterialien zu 

erarbeiten.Die im Zusammenhang mit der Geh- und Radwegebrücke geplanten 

Aufschüttungen bieten die Möglichkeit große Massen an verwendbarer Erde innerhalb des 

Plangebietes zu verwenden. 

 

5.14  Denkmalpflege 

Innerhalb des Plangebietes sind keine archäologischen Kulturdenkmale bekannt. An der 

Erhaltung der archäologischen Kulturdenkmale besteht grundsätzlich ein öffentliches 

Interesse. Daher wird auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 und 27 DSchG 

verwiesen.  

Sollten daher bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, Knochen) und 

Befunde (z.B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist das Landesamt 

für Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Stuttgart (Abt. 8) unverzüglich zu 

benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutachtung, mindestens 

bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, unverändert im Boden zu belassen. Die 

Möglichkeit zur fachgerechten Dokumentation und Fundbergung ist einzuräumen.  
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5.15  Örtliche Bauvorschriften 

Zur Sicherstellung der gestalterischen Zielsetzungen im Plangebiet werden örtliche 

Bauvorschriften nach § 74 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) als 

eigenständige Satzung erlassen. Die Örtlichen Bauvorschriften formulieren Vorgaben für die 

Dachgestaltung, Fassadengestaltung, Freiflächengestaltung und Werbeanlagen.  

 

6. Städtebauliche Kenndaten 

Flächenbilanz  

Gesamtfläche des Geltungsbereichs  ca. 30.936 m²  (100 %) 

Gewerbegebiet (GE)     ca.   8.076 m²   ( 26 %) 

Öffentliche Verkehrsfläche    ca.   9.464 m²   ( 31 %) 

davon  

Straßen- und Parkierungsfläche   ca.    5.194 m²   ( 17 %) 

Geh- und Radweg     ca.    4.270 m²   ( 14 %) 

Grünflächen      ca.  13.396 m²   ( 43 %) 

davon  

Öffentliche Grünfläche    ca.  11.670 m²   ( 38 %) 

Verkehrsgrün     ca.    1.726 m²   (   5 %) 

 

7. Anlagen 

 

Anlage 1: Gestaltungsplan zur Anbindung der Dornstadter Höfe, Büro WASSERMÜLLER ULM 

mit Stand vom 25.10.2023 

Anlage 2: Fachbeitrag Artenschutz zur artenschutzrechtlichen Prüfung bezüglich der 

Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG für den B-Plan „Anbindung Dornstadter 

Höfe“, Büro für Landschaftsplanung und Artenschutz DR. ANDREAS SCHULER mit 

Stand vom 03.11.2023 

 


